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Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB)

1. Als Art der baulichen Nutzung ist "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Zulässigkeiten, Ausnahmen (§ 1 (4-9) BauNVO): Die in § 4 (3) BauNVO genannten, ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe (Ziffer 4) und Tankstellen 
(Ziffer 5) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO).

2. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf eine Gebäudeoberkante (Gesamtgebäudehöhe) von 77,00 m über NHN nicht überschritten werden.  

3. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im Bereich von Bauflächen, in denen die Anzahl der Vollgeschosse auf maximal VI beschränkt ist, eine Gebäudeoberkante 
(Gesamtgebäudehöhe) von 83,00 m über NHN nicht überschritten werden.  

4. Die zulässige Grundfläche im Bereich des festgesetzten "Allgemeinen Wohngebiets" (WA) darf durch die Grundfläche von baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden (§ 9 (1) Ziffer 1 und 4 
i.V.m. § 19 (4) BauNVO).

Bauweise (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB)

5. In der geschlossenen Bauweise (g) gemäß § 22 (3) BauNVO werden Baukörper ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, dass die vorhandene 
Bebauung eine Abweichung erfordert.

6. In der abweichenden Bauweise (a) gemäß § 22 (4) BauNVO dürfen Baukörper eine Länge von 50 m überschreiten und sind mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten.

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 (1) Ziffer 5 BauGB)

7. Der als Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 9 (1) Ziffer 5 BauGB festgesetzte Bereich ist mit der Zweckbestimmung - Altenwohnanlage/Gemeindezentrum 
- versehen. 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Ziffer 4 BauGB und § 14 (1) BauNVO)

8.  In den Bereichen zwischen den erschließenden öffentlichen Verkehrsflächen und den straßenseitigen Baugrenzen (Gebäudevorbereiche/Vorgärten) sind 
Garagen nicht zulässig.

Örtliche Bauvorschriften gemäß (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (4) BauO NW)

Dachgestaltung:
Im Bereich des als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzten Grundstückes des  Altenzentrums ist als Dachform lediglich das Flachdach zulässig. 

Einfriedungen:
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandte Seite von Einfriedungen als Hecke auszubilden. Entlang 
öffentlicher Verkehrsflächen dürfen Einfriedungen eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. 

Müllbehälter:
Im gesamten Geltungsbereich sind Stellplätze zur Unterbringung von Müllbehältern der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche, z.B. durch 
Begrünungsmaßnahmen, zu entziehen.

Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke:
Im gesamten Geltungsbereich sind Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche oder Stellplatz dienen, als Grünflächen anzulegen und zu pflegen. 

Hinweise:

Bodendenkmalschutz: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere Denkmalschutzbehörde und/oder 
dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.02761/93750, Fax: 02671/2466) unverzüglich anzuzeigen und 
die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW) falls diese nicht vorher von 
den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen § 16 Abs. 4 DSchG NW).

Kampfmittel: Für das Plangebiet des Bebauungsplans wurden Luftbildauswertungen durch den Kampfmittelräumdienst bei der 
Bezirksregierung Arnsberg (KRD) unter den Fundstellennummern 5/35975 (mit Datum vom 13.02.2003) und 5/36730 (mit Datum vom 06.05.2003) 
durchgeführt. Gemäß Ergebnis der Luftbildauswertungen lassen die vorhandenen Luftbilder vereinzelte Bombenabwürfe bzw. ein 
Bombenabwurfgebiet erkennen. Jedoch konnte eine Luftbildauswertung nur bedingt durchgeführt werden, da Schlagschatten von Gebäuden 
keine Aussage über mögliche Blindgängereinschlagstellen zulassen. Unter der Fundstellennummer 5/36730 stellt der KRD zudem folgendes fest:
- das Absuchen der Baugruben ist erforderlich,
- vor Beginn von Ramm- und Bohrarbeiten mit schwerem Gerät sind Sondierbohrungen erforderlich. 
Gemäß Feuerwehr Hamm ist aufgrund des Luftbildauswertungsergebnisses unter der Fundstellennummer 5/36730 ferner folgendes durch den 
Bauherren zu beachten: "Wie vom KRD vorgegeben (siehe oben), ist die Überprüfung einer eventuell erstellten Baugrube erforderlich. Das 
Absuchen der Baugrube(n) bitte ich schriftlich mindestens 2 Arbeitstage vor ihrer Fertigstellung zu beantragen. Beim Absuchen der Baugrube(n) 
dürfen keine Metallteile (Maschinen, Geräte, Baustahl, Schnurgerüste, etc.) in oder in unmittelbarer Nähe (mindestens 10 m Abstand) der 
abzusuchenden Fläche gelagert bzw. aufgestellt sein (weitere Hinweise siehe Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr.01.021 - Brentanostraße -). Das Vorhandensein vom Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges kann nie ausgeschlossen werden. Weist bei 
Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub aus außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen es ist umgehend das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz der Stadt Hamm 
(Tel.  02381/903-340, /903-341 oder /903-0) zu benachrichtigen. 


